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1. Geschenkt: Einlage des Familienheims in eine GbR  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte darüber zu entscheiden, ob die Einbringung eines Familienheims 
durch einen Alleineigentümer-Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten je zur Hälfte beteiligt 
sind, zur Festsetzung von Schenkungsteuer gegenüber dem anderen, beschenkten Ehegatten führt. Im 
notariellen Vertrag wurde die Einbringung als unentgeltliche, ehebedingte Zuwendung der Ehefrau an 
den Ehemann, den Kläger, bezeichnet. Beide Eheleute wurden als Gesellschafter und Eigentümer des 
Grundstücks in das Grundbuch eingetragen. 
 
Das Finanzamt (FA) hatte, obwohl unstreitig war, dass es sich um ein Familienheim handelte, Schen-
kungsteuer gegen den Kläger als Begünstigten festgesetzt. Die Voraussetzungen für das Bestehen ei-
nes Familienheims sind u. a., dass die Wohnung den Lebensmittelpunkt darstellen muss, Nutzung 
durch den Schenker bis zur Schenkung und anschließende Nutzung durch den Beschenkten. Zur Be-
gründung führte das FA an, dass wegen der Übertragung der Immobilie auf die GbR die Steuerfreiheit 
eines Familienheims nicht anwendbar sei. Die Hälfte sei dem Kläger zuzurechnen und Schenkung-
steuer zu erheben. Der Einspruch blieb erfolglos. Das erstinstanzliche Finanzgericht gab der Klage 
statt und änderte die Schenkungsteuer auf 0 € mit der Begründung, dass auch der Erwerb von Gesamt-
handseigentum steuerfrei als Familienheim möglich sei. Der BFH sah die Revision des FA als unbe-
gründet an und wies sie zurück. 
 
Nach Auffassung des BFH ist bei einer GbR der einzelne Gesellschafter Steuerschuldner und nicht die 
Gesamthandgemeinschaft, obwohl die GbR teilrechts- und eintragungsfähig ist. Demnach ist ein be-
bautes Grundstück auch ein Familienheim, welches den inneren Kern der Lebens- und Wirtschaftsge-
meinschaft eines Paares betrifft. Dieses hat der Gesetzgeber ausdrücklich privilegiert und steuerfrei 
gestellt.   
 
 
2. Workation: Was Arbeitgeber und Arbeitnehmer beachten müssen   
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Ermöglichen in Deutschland ansässige Unternehmen ihrer Belegschaft das kurzfristige mobile Arbei-
ten aus dem Ausland, auch Workation genannt, ist dies für viele Jobsuchende eines von mehreren Kri-
terien, sich für oder gegen eine Arbeitsaufnahme in dem betreffenden Unternehmen oder für einen 
Jobwechsel zu entscheiden. Mittlerweile erwarten laut einer Workation-Studie deutlich mehr als die 
Hälfte der Beschäftigten von ihren Arbeitgebern, dass mobiles Arbeiten nicht nur im Inland, sondern 
auch aus dem Ausland ermöglicht wird.  
 
Gleichwohl sind sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten oft nicht hinreichend über die 
rechtlichen und steuerlichen Voraussetzungen und Folgen informiert. In den Arbeitsverträgen und 
Zusatzvereinbarungen finden sich häufig keine rechtssicheren Vereinbarungen.   
 
Deutlich definierte Regelungen sind allein aus Haftungsgründen sehr wichtig. Die Unternehmen soll-
ten daher steuer-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Regelungen vorab prüfen bzw. prüfen 
lassen. Workation ist deutlich abzugrenzen von einer dauerhaften Tätigkeit im Ausland für das Unter-
nehmen, aber auch die Arbeit in einer ausländischen Niederlassung eines deutschen Unternehmens 
stellt keine Workation dar. 
 
Folgende Punkte sollten vorab geklärt bzw. vertraglich vereinbart werden: 
 
· Innerbetriebliche Regelungen sollten klarstellen, welche Beschäftigungsgruppen das Workation-

Angebot nutzen können. 
 
· Bei einer vorübergehenden Workation bis zu 4 Wochen gilt deutsches Arbeitsrecht, Feiertage am 

Arbeitsort gelten auch für den Beschäftigten. 
 
· Bei einer länger als 4 Wochen andauernden Workation muss das Unternehmen den Beschäftigten 

einen schriftlichen Nachweis hierüber sowie weitere Angaben aushändigen, z. B. über die Dauer 
des Aufenthalts und die Währung, in der das Arbeitsentgelt gezahlt wird (Nachweisgesetz). 

 
· Bei einer mehr als 6 Monate andauernden Workation gilt das Arbeitsrecht des Workation-Landes 

im Hinblick auf Entlohnung, Kündigungsfristen, Arbeitszeiten und Urlaubsansprüche. 
 
· Längere Workation in Nicht-EU-Ländern führen i. d. R. zur Notwendigkeit eines Visums, ein Tou-

ristenvisum ist nicht ausreichend. Ggf. ist ein Arbeits- oder spezielles Workationsvisum zu bean-
tragen, welches es in einigen Ländern bereits gibt. 

 
Achtung: Wer ohne Arbeitserlaubnis arbeitet, gilt als illegal beschäftigt, kann ggf. ausgewiesen und 
mit Einreiseverboten belegt werden. Für den Arbeitgeber kann ein derartiges Vorgehen zu einer Ge-
werbeuntersagung mit hohen Bußgeldern führen. 
 
· Innerhalb der EU, der EWR und der Schweiz können Beschäftigte sich zu Arbeitszwecken unein-

geschränkt aufhalten. Ein Visum wird nicht benötigt. Allerdings sind in den meisten Ländern Mel-
de- oder Registrierpflichten zu beachten. 

 
· Wer max. 183 Tage im Jahr im Ausland arbeitet, bleibt in Deutschland unbeschränkt steuerpflich-

tig, bei längerem Aufenthalt entsteht die Steuerpflicht im Ausland. 
 
· Dauert eine Workation länger als 4 Wochen, muss insbesondere der Arbeitgeber arbeits- und steu-

errechtliche Folgen beachten. Hierüber sollte der Arbeitgeber sich auch immer selbstständig infor-
mieren. 
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Die Beachtung der sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen und Folgen sind ebenfalls wich-
tig. 
 
· Bei einer Workation im Drittland - außerhalb der EU - muss geprüft werden, ob zwischen Deutsch-

land und dem jeweiligen Staat ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Diese Information sollte 
rechtzeitig eingeholt werden. Beratung bzw. Rücksprache mit einer Fachkraft in Auslandsentsen-
dungsfragen ist hier hilfreich. 

 
· Bei einer Workation innerhalb der EU, EWR oder Schweiz benötigt der Arbeitnehmer eine sog. 

A1-Bescheinigung, die dem Nachweis der Versicherungszugehörigkeit dient und elektronisch vom 
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beantragt werden kann.  

 
· Zu beachten ist, dass auch Grenzgänger seit 2025 eine solche A1-Bescheinigung benötigen, selbst 

wenn keine Workation stattfindet. 
 
Wenn ein Arbeitgeber einer Workation im EU-Ausland zustimmt, gilt dieser Umstand sozialversiche-
rungsrechtlich als Entsendung. Der Arbeitgeber verpflichtet sich damit, für das Bestehen eines Kran-
kenversicherungsschutzes seiner Mitarbeiter und der mitreisenden Familienangehörigen zu haften 
bzw. dafür Sorge zu tragen, dass dieser besteht. 
 
Die vorübergehende Entsendung eines Mitarbeiters aus Deutschland im Auftrag des inländischen Un-
ternehmens in das europäische Ausland muss im Voraus zeitlich befristet sein. Das Entgelt muss in 
Deutschland abgerechnet werden. Eine Auslandsentsendung liegt nicht vor, wenn die entsandte Person 
im Ausland lebt und von einem deutschen Unternehmen für eine Tätigkeit in ihrem Heimatstaat oder 
einem anderen Land eingestellt wird. Die Person darf vor der Tätigkeit nicht in Deutschland beschäf-
tigt gewesen sein oder zuvor in Deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt gehabt 
haben.  
 
 
3. Beitrag zur freiwilligen privaten Pflegeversicherung als Sonderausgabe   
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat als Revisionsinstanz entschieden, dass neben den Beiträgen zu einer 
privaten Basiskrankenversicherung lediglich die Beiträge zur privaten Pflegepflichtversicherung der 
Höhe nach unbeschränkt als Sonderausgaben im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung abzugs-
fähig sind. Für Beiträge zu einer privaten Pflegezusatzversicherung gelte dies jedoch nicht. Diese Bei-
träge sind nur beschränkt abzugsfähig und wirken sich häufig beim Steuerpflichtigen steuerlich nicht 
aus. 
 
Im Ergebnis hatten sowohl das Veranlagungsfinanzamt im Besteuerungsverfahren als auch das Hessi-
sche Finanzgericht in 1. Instanz so entschieden.  
 
Die Kläger waren der Auffassung, dass ein Verstoß gegen die Verfassung vorliege, wenn im Fall der 
Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei stationärer Pflege, Pflegebedürftige wegen hoher Eigenanteile zu 
„Almosenbettlern“ degradiert würden. Der Staat müsse die Beiträge zur privaten Pflegezusatzversi-
cherung daher zumindest steuerlich anerkennen und hierdurch eine gewisse finanzielle Entlastung der 
Steuerpflichtigen fördern. 
 
Der BFH hingegen vertritt die Auffassung, dass der Gesetzgeber zunächst absichtlich lediglich eine 
Teilabsicherung der Bevölkerung als Vorsorge gegen Pflegebedürftigkeit vorgesehen hat. Nachdem 
dann erkannt worden sei, dass das umlagefinanzierte Pflegeversicherungssystem Lücken aufweise, 
habe der Gesetzgeber als ergänzende förderungswürdige Vorsorge die Pflegevorsorgezulage ins Leben 
gerufen und nicht eine private Pflegezusatzversicherung. Diese Zulage haben die Kläger aber nicht 
nutzen wollen, weil sie die Tarife als ungünstiger einstuften.  
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Es ist nach der Entscheidung des BFH jedoch verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn der Gesetzge-
ber lediglich den Teil steuerlich freistellt, den er als verpflichtend einstuft und dem Schutz vor der 
Inanspruchnahme von Sozialhilfe dienen soll.  
 
 
4. Bundesfinanzhof entscheidet zur Grundsteuer im „Bundesmodell“ 
 
Der Bundesfinanzhof wird am 10.12.2025 (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) in drei Verfahren 
öffentlich seine Entscheidungen verkünden. 
 
Dies ist insbesondere für Grundstückseigentümer in den Bundesländern interessant, welche die Grund-
steuerreform nach dem Bundesmodell umgesetzt haben. Dies sind die Bundesländer Berlin, Branden-
burg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und Thüringen. Das Saarland und Sachsen nutzen ebenfalls die Bundesregelungen 
mit Abweichungen bei der Steuermesszahl.  
 
Das Bundesmodell stellt den Grundstückwert für Wohngrundstücke anhand der Grundstücks- und 
Wohnfläche sowie des Bodenrichtwerts, Gebäudeart und Baujahr fest. Die drei Verfahren, die zur 
Entscheidung anstehen, haben gemeinsam, dass die Verfassungsmäßigkeit des für Grundsteuerzwecke 
pauschalierten Ertragswertverfahrens streitig ist. 
 
Das pauschalierte Ertragswertverfahren findet Anwendung auf Ein- und Zweifamilienhäuser, Miet-
wohngrundstücke und Eigentumswohnungen. Auch für die Erbschaft- und Schenkungsteuer wird teil-
weise das Ertragswertverfahren angewendet, allerdings im Gegensatz zur Grundsteuer wird dort z. B. 
nach den tatsächlichen Nettomieten bewertet und nicht nach landeseinheitlich geltenden Nettokaltmie-
ten. Eine Unterscheidung gibt es bei der Grundsteuer lediglich nach Gebäudeart, Baujahr und Wohn-
flächengruppe, die über Zu- und Abschläge zum Ausdruck gebracht werden. So findet z. B. auch keine 
Unterscheidung der Mietniveaustufen nach Stadtlage oder ländlicher Lage statt. 
 
Die Frage, die der BFH zu beantworten haben wird, ist, ob es mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar 
ist, in einer Vielzahl von Grundsteuerverfahren mit einem grob vereinfachten Verfahrensansatz wie 
durch Gutachterausschüsse festgestellte Bodenrichtwerte und pauschalierte Nettokaltmieten den Wert 
eines Grundstücks bzw. einer Wohneinheit zu bestimmen. 
 
Es sind derzeit ca. 2.000 Klageverfahren zu unterschiedlichen Grundsteuermodellen rechtshängig, 
beim BFH sind es 15 Verfahren.  
 
 
5. Terminsache: Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 10.2.2026 
 
Unternehmen, die ihre monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen nicht zum 10. des Folgemonats 
einreichen bzw. -vorauszahlungen nicht bis zum 13. des Folgemonats leisten möchten, können bis zum 
10.2.2026 für das Jahr 2026 einen Antrag auf eine sog. Dauerfristverlängerung stellen. Es ist eine Um-
satzsteuer-Sondervorauszahlung i. H. v. einem Elftel der Umsatzsteuerzahllast des Vorjahres an das 
Finanzamt zu leisten. Die Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. -zahlungen dürfen jeweils einen Monat 
später abgegeben bzw. gezahlt werden. Quartalszahler müssen keine Sondervorauszahlungen leisten. 
Die Höhe der jeweiligen Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung kann ab dem 1.1.2026 über ELSTER 
abgerufen werden. Die Sondervorauszahlung wird mit der Umsatzsteuervorauszahlung für Dezember 
verrechnet. 
 
Achtung: Seit dem 9.10.2025 sind Banken zur Verhinderung von Online-Fehlüberweisungen und 
Betrug verpflichtet, den Empfängernamen mit der IBAN abzugleichen. Stimmen Empfängername und 
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IBAN nicht überein, wird die Überweisung zunächst nicht ausgeführt. Der Kunde wird auf einen ab-
weichenden Kontoinhaber hingewiesen und kann aktiv auswählen. Mit einer Bestätigung durch den 
Kunden haftet die Bank nicht mehr für Fehlüberweisungen. Dieses gilt insbesondere auch bei Echt-
zeitüberweisungen. Bei Papierüberweisungen gilt diese Regelung nicht. 
 
Auf Steuerbescheiden stehen nicht immer die Empfängerangaben, sondern mitunter lediglich die 
IBAN. Es gilt daher, rechtzeitig den Abgleich vorzunehmen, um Zahlungsfristen nicht zu verpassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli-Zuschlag 
 

12.1.2026 
Zahlungsschonfrist – 15.1.2026 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

Abgabe der Erklärung – 25.1.2026, 24 Uhr 
Zahlung – 28.1.2026 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

seit 1.7.2025 =   1,27 % 
1.1. – 30.6.2025 = 2,27 % 

1.7. – 31.12.2024 =   3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 =   3,62 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2025: Oktober = 123,0; September = 122,6; August = 122,3; Juli = 122,2; 
Juni = 121,8; Mai = 121,8; April = 121,7; März = 121,2; Februar = 120,8; 
Januar = 120,3 
2024: Dezember = 120,5; November = 119,9 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de – Konjunkturindikatoren – Verbraucherpreisindex 

  
 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 2.12.2025 
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